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(3) Ist das Verfahren mit Rücksicht auf eiine wegen 
einer anderen Tat bereits rechtskräftig erkannten Strafe 
oder Maßregel der Sicherung und Besserung vorläufig 
eingestellt worden, so kann es, falls nicht inzwischen) 
Verjährung eingetreten ist, wieder auf genommen werden, 
wenn die rechtskräftig erkannte Strafe oder Maßregel 
der Sicherung und Besserung nachträglich in Wegfall 
kommt.

(4) Ist das Verfahren mit Rücksicht auf eine wegen einer 
anderen Tat zu erwartende Strafe oder Maßregel der 
Sicherung und Besserung vorläufig eingestellt worden, so 
kann es, falls nicht inzwischen Verjährung eingetreten 
ist, binnen drei Monaten nacjh Rechtskraft des wegen 
der anderen Tat ergehenden Urteils wieder auf genommen 
werden.

(5) Hat das Gericht das Verfahren vorläufig eingestellt, 
so bedarf es zur Wiederaufnahme eines Gerichtsbeschlusses.

Anm.: Durch Art. 2 ZifF. 15 und 16 des Ausf.Ges. zu dem Ges. gegen 
gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über Maßregelnder Sicherung und 
Besserung vom 24. November 1933 (RGBl. I S. 1000) sind §§ 154 und 154a 
geändert worden.

Kein Verfolgungszwang bei Auslieferung des Beschuldigten. 
§ 154 a

(1) Von der Erhebung der öffentlichen Klage kann ab
gesehen werden, wenn der Beschuldigte wegen der Tat 
einer ausländischen Regierung ausgeliefert wird.

(2) Dasselbe gilt, wenn er wegen einer anderen Tat 
einer ausländischen Regierung ausgeliefert wird und die 
Strafe oder die Maßregel der Sicherung und Besserung, 
zu der die inländische Verfolgung führen kann, neben 
der Strafe oder der Maßregel der Sicherung und Besse
rung, die gegen ihn im Ausland rechtskräftig verhängt 
worden ist oder die er im Ausland zu erwarten hat, nicht 
ins Gewicht fällt.

(3) Von der Erhebung der öffentlichen Klage kann auch 
abgesehen werden, wenn der Beschuldigte aus dem Reichs
gebiet verwiesen wird.
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